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Bestimmung des gewachsenen Terrains an der Kesselhaldenstrasse 33, St.Gallen

Erlduterung

Ausgangslage:
Der Entscheid des Bau- und Umweltdepartements (BUDE 2025 Nr. 065 vom 9. September 2025) 1 fiihrt zu
einer Anderung in der bisherigen Praxis bei der Niveaupunktermittiung von Bauten bei Baugesuchen.
Infolgedessen ist es nicht zulassig, als «gewachsenen Boden» einfach jenen Terrainverlauf anzunehmen, wie
er sich aktuell prasentiert (oder wie es vorliegend die Hohenaufnahme von 1940 definiert).

Ist der natiirliche Terrainverlauf umstritten, sind dafiir Sachverhaltsabklarungen durch die Baubehdérde
unabdingbar. Dabei ist es ihr unbenommen, diese (soweit mdglich) selbst vorzunehmen oder bei der
Bauherrschaft in Auftrag zu geben (Erw. 3.1.2)

Es geht also nicht mehr an, auf weitere Abklarungen zu verzichten und einzig auf die Héhenaufnahmen aus
dem Jahr 1940 abzustellen.

«Deshalb wird in solchen Fallen das Gelénde innerhalb der Baute und im Bereich der gestalteten Umgebung
beispielsweise mittels Interpolation fiktiv rekonstruiert. Dafiir miissen mehr oder weniger genaue Annahmen
Uber die dreidimensionale Ausgestaltung des Gelandes getroffen und dafiir auf verschiedene Messpunkte
abgestellt werden. Es kann deshalb auch nicht eine einzig richtige, sondern bloss eine Bandbreite zulassiger
Interpolationen geben (vgl. dazu auch das Urteil des Bundesgerichtes 1C_540/2019 vom 9. Juli 2020 Erw.
2.2).» (Erw. 3.1.3) 1)

Herleltung gewachsenes Terrain, Kesselhaldenstrasse 33, St.Gallen:

Die betroffene Parzelle F4559 weist aktuell einen Geldndeverlauf auf, welcher nicht mehr als natiirlich
gewachsen betrachtet werden kann. Dies ist ersichtlich aus dem Schnitt der Baueingabe fur die 1970
bauwilligte Bestandesbaute und aus dem Vergleich der aktuellen Terrainaufnahme von 2022 mit dem
stadtischen H6henkurvenplan von 1940.

Der Vergleich mit samtlichen auffindbaren Kartenmaterial beginnend mit der Dufourkarte von 1852 bis zur
Landeskarte von 1971 zeigt, dass Grundstiick vor 1971 nie bebaut war. 2)3)

Der Vergleich mit samtlichen auffindbaren Luftbildern (1935 — 1972) zeigt, dass vor dem Hausbau von 1972
nie Terrainverdnderungen auf dem Grundstiick stattgefunden. Alle Luftbilder zeigen die landw. Nutzung als
Wiese durchsetzt mit Obstbaumen. 4

Demzufolge ist es nachvoliziehbar, dass bisher auf den Hohenkurvenplan der Stadt St.Gallen von 1940
abgestiitzt wurde.

Nun ist noch zu {iberpriifen, ob die H6henkurven von 1940 das natiirlich gewachsene Terrain abbilden. Dies
erfolgt durch den Vergleich mit dlteren Hohenkurvenplanen. '

Der vom Amt fiir Geomatik und Vermessung zur Verfiigung gestellte Hohenkurvenplan von 1940 stellt dabei
die alteste genaue Vermessungsgrundlage dar, denn es ist der einzige vorhandene Plan, welcher das
gewachsene Terrain mit 1m-Hohenkurven darstelit.

Alteste Plangrundlage mit Hohenkurven steht die Siegfriedkarte von 1878 zur Verfiigung. 5) Sie stellen das
Terrain nur mit 10m-Hohenkurven dar (deren Lagegenauigkeit nach damaliger Vorgabe in der Horizontalen
eine Abweichung von 30m zuldsst) und welche noch auf den ersten von Siegfried bestimmten
Hohenbezugswert gezeichnet sind.

In beigelegten Terrainschnitten wurden daher die Hohendaten der Siegfriedkarte von 1878 wurden auf die
aktuelle Bezugshohe angepasst. (Hohenbezug -3.26m, Siegfriedkarte: Repére Pierre du Niton = 376.86 m,
neu = 373.6 m).

Trotzdem ist anzumerken, dass die Ho6hen nicht als exakt angesehen werden, da die Genauigkeit der
damaligen Aufnahmen unzureichend ist.

Der Vergleich mit der Siegfriedkarte von 1935 e zeigt bereits eine wesentlich hthere Ubereinstimmung.

Die Siegfriedkarten wurden ab 1935 fortlaufend durch neue genauere Karten der Landesvermessung
abgelost.
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Die Karten der Landesvermessung stellen das Terrain auch mit 10m-Hohenkurven, also nicht mit allen
Feinheiten dar. Beim Vergleich mit der Landeskarte von 1970 7) mit den 1m-Héhenkurven der Aufnahme von
1940 zeigt sich aber trotzdem ein stimmiges Bild.

Anschliessend wurden aus den vorgéngig beschriebenen Grundlagen Schnitte erstellt und zum Vergleich

ibereinandergelegt (Beilage).

Daraus ergibt sich, dass die Héhenaufnahme von 1940 das urspriinglich gewachsene Terrain weiterhin ab
genauesten darstellt. Daher wird sie zur Ermittiung der Niveaupunkte fiir das aktuelle Bauvorhaben verwendet.

Niveaupunktermittiung:
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Die horizontale Lage der Gebaudeschwerpunkt (erweiterter Bestandesbau und Carport) wurden mit dem CAD-
Programm ArchiCAD (dessen Schwerpunkttool aus swisstools) ermittelt und dann die Hohenlage aus den
durch die Niveaupunkte gezeichneten Schnitte abgelesen.

Der so ermittelte Niveaupunkt fiir das Hauptgebaude liegt auf einer Meereshéhe von 662.81 m ii. M.

Der so ermittelte Niveaupunkt fiir den Carport liegt auf einer Meereshohe von 662.08 m {. M.

Untereggen, 10.12.2025

Architektur-e GmbH
Stefan Engler
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Beilagen:
- Terrainschnitt Hohenkurvenvergleich und Niveaupunktbestimmung als .pdf (1:200)
- Héhenkurvenplan 1940 mit eingetragen Niveaupunkten als pdf (1:500)

- Schnitt aus Baubewilligung von 1970 als pdf
- Hoéhenaufnahme 2022

Herleitung Niveaupunkt gepriift
Stadt St.Gallen

1'5. Dez. 2025

i~

Geomatik und Vermessung

Die weiteren verwendeten Unterlagen 1) — 7) kbnnen mittels Links eingesehen werden.

1) ttps: chtsprechung-departemente-detail/986,
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Niveaupunkt ermittelt
aus Plan ca. 1940§;

Stadt St.Gallen Niveaupunkt gewachsenes Terrain 1940

Strasse Hausnummer: Kesselhaldenstrasse 33 F4559 Datum & Kurzel: 10.12.2025 SE

Der Plan dient ausschliesslich zur Angabe des
Niveaupunktes (gemass sGS 731.1 Art. 60).
Alle weiteren Hohenangaben sind nicht relevant
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Hoéhenlage und Einfiigung ins Ortsbild gemdss Art. 19 BO (Bauordnung der
Stadt St. Gallen)

Die Hohenlage des Projekts richtet sich nach dem gewachsenen Siedlungs- und
Strassenbild, wie es Art. 19 Abs. 1 der Bauordnung verlangt. Das Erdgeschoss der
bestehenden Liegenschaft liegt bei 665.69 m (i. M. und orientiert sich damit eindeutig
am umliegenden Terrain sowie am Strassenniveau (664.56 m U. M.). Ein Vergleich der
Nachbarfassaden entlang der Kesselhaldenstrasse zeigt, dass die projektierte
Héhenlage mit der baulichen Umgebung tbereinstimmt. Die Herleitung der Hoéhenlage
ist damit nachvollziehbar, sachlich begriindet und entspricht den stadtebaulichen
Anforderungen.

Gebidudehdhe — zulissige Uberschreitung gemiss Art. 20 Abs. 2 BO

(Bauordnung der Stadt St. Gallen)

Die zulassige Gebaudehthe gemass Art. 84 BauG und Anhang 1: Tabelle zu Art. 13
der Bauordnung der Stadt St. Gallen betragt 7.50 m, gemessen ab dem Niveaupunkt
des Gelandes im Jahr 1940. Fir das Projekt ergibt sich aufgrund der ortsvertraglichen
Héhenlage eine Gebaudehdhe von 8.35 m. Eine solche Uberschreitung ist nach Art.
20 Abs. 2 BO ausdriicklich erlaubt, sofern die Héhenlage nach Art. 19 BO dies
erfordert. Da sich die H8henlage des Gebdudes stadtebaulich klar am Strassenbild
orientiert, ist die Gebaudehohe in diesem Kontext sachlich gerechtfertigt und
gesetzeskonform. Die Konzentration auf den Niveaupunkt verliert damit an Bedeutung,
da die Ortsvertraglichkeit Vorrang hat (vgl. auch stadtische Riickmeldung vom
26.06.2025, Hr. Tobler).

| = S| s T 3
Terrain vest | ..% ] Vdeae |
wd i

1115 1

661,03

663.003

N %K
P

671.16

uchsicher
75

671.16

10.56
)

Terrain ref

Querschnitt 1:200

6%‘37 ij ﬁ
[ [ [ 884 | [ L
1 [ [ [ [ 1
671]16
Rl E D E 668.55
“ ™ ]
35 , 1.1 SM)‘ [ j:l ] L_ ]
: TR ] I ]’ [ﬁ & 665.69 }
e ' i =l
6650 = Terrain neu — - " .
664.00 ' E I ri ‘
vl Y NP =662810_  —

L&angsschnitt 1:200

Ort, Datum:

Bauherr:

Grundeigentimer:

Planverfasser:

Grenze

Terrain neu
Terrdi

4.69 664.56

BAUVORHABEN:

EFH Moser
Kesselhaldenstrasse 33, 9016 St. Gallen

AUFTRAGGEBER:

Sarah u. Dominik Moser
Ullmannstrasse 17, 9014 St. Gallen

www.arch-e.ch I'Ill

PLANVERFASSER: PROJEKTNUMMER:

architektur-e GmbH 2025-03-01

Vorderhof 17, 9033 Untereggen ‘;EEE'C””E“
DATUM:
07.08.2022

PLANUNGSPHASE: REVIDIERT:
29.12.2025

PLANNUMMER: PLANTITEL: MASSSTAB:

) ) 0 e n ag e u e r PLANGROSSE:

72/60

ir-e gmbh/PROJEKTE/PROJEKTE 2025/2025_03_01 EFH Moser KH33/2025_12_03 Projekt Moser Final/1 CAD/2025_12_29 Baueingabe EFH Moser.pin




	Hoehenlage Moser
	EFH Moser
	3 Projektierung
	32 Bauprojekt
	32.6 Spezialpläne
	Umgebung
	32.6.1 Höhenlage EG über NVP 1940







